
 

  

S 7 RJ 1371/98 A

Sozialgerichtsbarkeit Bundesrepublik Deutschland

Land Freistaat Bayern
Sozialgericht Bayerisches Landessozialgericht
Sachgebiet Rentenversicherung
Abteilung 16
Kategorie Urteil
Bemerkung -
Rechtskraft -
Deskriptoren -
Leitsätze -
Normenkette -

1. Instanz

Aktenzeichen S 7 RJ 1371/98 A
Datum 29.12.1999

2. Instanz

Aktenzeichen L 16 RJ 120/00
Datum 23.01.2002

3. Instanz

Datum -

I. Die Berufung gegen den Gerichtsbescheid des Sozialgerichts Landshut vom
29.12.1999 wird zurÃ¼ckgewiesen.
II. AuÃ�ergerichtliche Kosten sind nicht zu erstatten.
III. Die Revision wird nicht zugelassen.

Tatbestand:

Die Beteiligten streiten Ã¼ber die GewÃ¤hrung von Rente wegen verminderter
ErwerbsfÃ¤higkeit von September 1997 bis MÃ¤rz 2001, insbesondere die
versicherungsrechtlichen Voraussetzungen.

Der am 1936 geborene KlÃ¤ger ist bosnischer StaatsangehÃ¶riger und hat seinen
Wohnsitz in Bosnien-Herzegowina.

In der Bundesrepublik hat er Versicherungszeiten von MÃ¤rz 1970 bis Juni 1993
zurÃ¼ckgelegt und zwar insgesamt 180 Monate, allerdings ist im Anschluss an die
Zeit der Arbeitslosigkeit im November 1987 bis Mai 1993 kein Beitrag bezahlt
worden.
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Nach eigenen Angaben war der KlÃ¤ger als gelernter Baufacharbeiter bei der Firma
P. H. beschÃ¤ftigt; diese konnte aber die BeschÃ¤ftigung und die tarifliche
Einstufung nicht bestÃ¤tigen.

In Ã�sterreich sind Versicherungszeiten von Mai 1968 bis November 1969 fÃ¼r 14
Monate nachgewiesen. Keine Versicherungszeiten hat er in Bosnien-Herzegowina
zurÃ¼ckgelegt.

Einen ersten Rentenantrag stellte der KlÃ¤ger im September 1990. Damals wurde
ein Untersuchungsbericht nach JU 207 vorgelegt. Nach dem Ergebnis der
Untersuchung vom 20.12.1990 konnte der KlÃ¤ger nur noch Arbeiten ausfÃ¼hren,
welche keine grÃ¶Ã�eren kÃ¶rperlichen Anstrengungen erfordern, ausgeschlossen
waren auch TÃ¤tigkeiten, bei welchen der KlÃ¤ger stehen bzw. gehen oder in der
HÃ¶he arbeiten musste.

Mit Bescheid vom 09.10.1991 wurde der Antrag auf GewÃ¤hrung der
Versichertenrente abgelehnt, da der KlÃ¤ger trotz des Zustands nach offenem
Sprunggelenkbruch rechts, VerschleiÃ� der Lenden- wirbelsÃ¤ule, Bluthochdruck,
Akromegalie und Pseudoneurasthenie noch in der Lage sei, leichte bis
mittelschwere Arbeiten vollschichtig zu verrichten. Mit Widerspruchsbescheid vom
12.12.1991 wurde der Widerspruch zurÃ¼ckgewiesen, erneut mit der
BegrÃ¼ndung, Berufs- oder ErwerbsunfÃ¤higkeit liege nicht vor. Der
Widerspruchsbescheid enthielt auÃ�erdem den Hinweis, dass die besonderen
versicherungsrechtlichen Voraussetzungen der 3/5-Belegung nicht erfÃ¼llt seien,
da der letzte Beitrag im Juli 1985 entrichtet wurde. Selbst bei einem
Versicherungsfall im Juni 1989 seien damit die Voraussetzungen fÃ¼r die
GewÃ¤hrung der Berufs- oder ErwerbsunfÃ¤higkeitsrente nicht gegeben.

Der jetzt streitige Rentenantrag datiert vom 24.09.1997. Erneut wurden ein
Untersuchungsbericht, erstellt am 08.01.1998, und Berichte der behandelnden
Ã�rzte und Kliniken vorgelegt. Beschrieben wurden erhÃ¶hte Blutdruckwerte,
VerÃ¤nderungen am rechten Sprunggelenk und der WirbelsÃ¤ule sowie ein
polymorpher Neurotizismus mit konversiven Reaktionen. Der KlÃ¤ger wurde auf
Dauer fÃ¼r berufs- und arbeitsunfÃ¤hig angesehen.

Mit streitgegenstÃ¤ndlichem Bescheid vom 11.08.1998 hat die Beklagte den
Rentenantrag abgelehnt mit der BegrÃ¼ndung, dass in den letzten fÃ¼nf Jahren
vor Antragstellung nicht mindestens fÃ¼r drei Jahre PflichtbeitrÃ¤ge bezahlt
wurden, da der KlÃ¤ger in der Zeit vom 24.09.1992 bis 23.09.1997 nur fÃ¼r zwei
Monate BeitrÃ¤ge entrichtet habe. Er erfÃ¼lle aber auch nicht die
Ã�bergangsvorschriften, da weder die Minderung der ErwerbsfÃ¤higkeit vor dem
01.01.1984 eingetreten sei noch jeder Kalendermonat vom 01.01. 1984 an mit
Beitragszeiten, beitragsfreien Zeiten oder sonstigen Anrechnungs- und
BerÃ¼cksichtigungszeiten belegt sei. Insbesondere seien die Monate Februar 1987
bis September 1987, Dezember 1987 bis April 1993 und Juli 1993 bis August 1997
nicht belegt. Im Zeitpunkt der Antragstellung sei auch fÃ¼r die Monate bis
31.12.1996 keine Beitragszahlung mehr mÃ¶glich.
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Mit Schreiben vom 20.08.1998 erhob der KlÃ¤ger Widerspruch. Er ist der
Auffassung, dass er die Beitragszeiten belegt habe, da er vom 01.01.1993 bis
30.04.1993 und vom 10.06.1993 bis 31.12. 1997 bei der Sozialhilfe gemeldet war.
Er bitte, Nachforschungen beim Hessischen Amt fÃ¼r Versorgung und Soziales
anzustellen.

Diesen Widerspruch hat die Beklagte mit Widerspruchsbescheid vom 02.09.1998
zurÃ¼ckgewiesen mit der BegrÃ¼ndung, dass bei Unterstellung eines Eintritts der
Erwerbsminderung frÃ¼hestens im Zeitpunkt der Antragstellung die
versicherungsrechtlichen Voraussetzungen nicht erfÃ¼llt sind, da der KlÃ¤ger in
den letzten fÃ¼nf Jahren vorher keine 36 PflichtbeitrÃ¤ge zurÃ¼ckgelegt hat. Auch
die geltend gemachte Zeit des Sozialhilfebezugs sei keine rentenrechtliche Zeit und
auch kein VerlÃ¤ngerungstatbestand nach Â§ 43 Abs.3 SGB VI. Die Zeit ab
01.01.1984 bis 31.08.1997 sei auch nicht mit Anwartschaftserhaltungszeiten nach 
Â§ 240 Abs.2 bzw. 241 Abs.2 SGB VI belegt. Sofern der KlÃ¤ger der Auffassung sei,
die Erwerbsminderung sei bereits zu einem frÃ¼heren Zeitpunkt, als die
Voraussetzungen noch erfÃ¼llt waren, eingetreten, wurde er gebeten, dies
mitzuteilen und entsprechende Ã¤rztliche Unterlagen fÃ¼r diese Zeit vorzulegen.

Mit der Klage vom 21.09.1998 begehrt der KlÃ¤ger, die GewÃ¤hrung von
ErwerbsunfÃ¤higkeitsrente ab 1997 zu Ã¼berprÃ¼fen. Er ist der Auffassung, dass
in der Zeit ab 1992 wegen des Krieges in Jugoslawien keine Arbeitsleistung und
auch keine Beitragszahlung zur Sozialversicherung mÃ¶glich waren. Er bat auch um
Auskunft Ã¼ber die HÃ¶he der freiwilligen Versicherung fÃ¼r die fehlenden drei
Jahre.

Auf Veranlassung des Sozialgerichts hat Dr.R. am 20.10.1999 ein Gutachten nach
Aktenlage erstellt. Dort wurden folgende Diagnosen genannt: 1. Bluthochdruck mit
Herzlinkshypertrophie. 2. Traumatische Versteifung des rechten Sprunggelenks. 3.
Degenerative VerÃ¤nderungen der WirbelsÃ¤ule ohne Nervenwurzelreiz. 4.
Obstruktive Bronchitis. 5. Neurotische Depression. Aufgrund der Kreislaufsituation
hat Dr.R. leichte TÃ¤tigkeiten fÃ¼r zumutbar gehalten, zumal der Bluthochdruck
einer gezielten Behandlung zugÃ¤nglich sei. Gehend-stehende ArbeitstÃ¤tigkeiten
kÃ¶nnten dem KlÃ¤ger aufgrund der aus der Sprunggelenksfraktur resultierenden
Gehbehinderung nicht mehr zugemutet werden. Er sei bereits ab 1989 als
Bauarbeiter nicht mehr einsetzbar, ebenso als Zimmerer. Leichte kÃ¶rperliche
TÃ¤tigkeiten sind aber nicht behindert, und eine zeitliche EinschrÃ¤nkung der
EinsatzfÃ¤higkeit kann nicht begrÃ¼ndet werden. FÃ¼r den Zeitraum ab Februar
1989 war eine leichte vollschichtige TÃ¤tigkeit noch mÃ¶glich, wÃ¤hrend im Januar
1998 eine Befundverschlechterung eingetreten ist, die nur noch eine stundenweise
EinsatzmÃ¶glichkeit erlaubt.

Das Sozialgericht wies die Klage im Gerichtsbescheid vom 29.12. 1999, zugestellt
am 12.01.2000, ab und fÃ¼hrte zur BegrÃ¼ndung aus, dass der KlÃ¤ger keinen
Anspruch auf Rente wegen Berufs- oder ErwerbsunfÃ¤higkeit habe, weil er bis
Januar 1998 weder berufs- noch erwerbsunfÃ¤hig gewesen sei und bei einer im
Januar 1998 eingetretenen Erwerbsminderung die versicherungsrechtlichen
Voraussetzungen der 3/5-Belegung nicht erfÃ¼llt habe. Im Ã�brigen seien auch die
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Ã�bergangsvorschriften nicht erfÃ¼llt, da der KlÃ¤ger die Zeiten ab 01.01.1984
nicht lÃ¼ckenlos mit Anwartschaftserhaltungszeiten belegt habe. Auch sei die
Erwerbsminderung nicht vor 1984 eingetreten. Da nicht nachgewiesen sei, ob der
KlÃ¤ger als Bauarbeiter FacharbeitertÃ¤tigkeiten verrichtet habe, stehe ihm auch
eine BerufsunfÃ¤higkeitsrente nicht zu.

In seinem mit Widerspruch bezeichneten Schreiben vom 17.01. 2000, eingegangen
am 14.02.2000, wendet sich der KlÃ¤ger gegen die Ablehnung einer
Rentenzahlung. Er teilt mit, dass er von MÃ¤rz 1970 bis Juni 1993 insgesamt 174
Monate in der Bundesrepublik gearbeitet und in Ã�sterreich 14 Monate Beitragszeit
zurÃ¼ckgelegt habe.

Auf den Antrag des KlÃ¤gers hat die Beklagte mit Bescheid vom 22.05.2001 ab
01.04.2001 Altersrente in HÃ¶he von monatlich 515,70 DM bewilligt.

Der KlÃ¤ger beantragt sinngemÃ¤Ã�,

den Gerichtsbescheid vom 29.12.1999 und den Bescheid der Beklagten vom
11.08.1998 in der Fassung des Widerspruchsbescheides vom 02.09.1998
aufzuheben und die Beklagte zu verpflichten, ihm ErwerbsunfÃ¤higkeitsrente ab
September 1997 zu bezahlen.

Die Beklagte beantragt,

die Berufung zurÃ¼ckzuweisen.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten der Beklagten, des
Sozialgerichts Landshut und des Bayer. Landessozialgerichts Bezug genommen.

EntscheidungsgrÃ¼nde:

Die form- und fristgerecht eingelegte Berufung (Â§Â§ 143, 144, 151
Sozialgerichtsgesetz â�� SGG) ist zulÃ¤ssig, erweist sich jedoch als unbegrÃ¼ndet.
In seinem Schreiben vom 17.01.2000 erwÃ¤hnt der KlÃ¤ger zwar nicht den
Gerichtsbescheid, bringt jedoch zum Ausdruck, dass er nicht verstehe, warum er
keine Rente bekomme. Da dieses Schreiben innerhalb der Berufungsfrist
eingegangen ist, kann davon ausgegangen werden, dass der KlÃ¤ger sich gegen
den Gerichtsbescheid wenden wollte; die von ihm mitgesandten Unterlagen
betreffen seine Versicherungszeiten.

Der KlÃ¤ger hat aber keinen Anspruch auf Rente wegen Berufs- oder
ErwerbsunfÃ¤higkeit ab Antragstellung im September 1997, da er nicht vor Januar
1998 berufs- oder erwerbsunfÃ¤hig war, insbesondere nicht bereits vor 1984, und
er erfÃ¼llt fÃ¼r einen Eintritt der Minderung der ErwerbsfÃ¤higkeit nach Dezember
1989 nicht die versicherungsrechtlichen Voraussetzungen der 3/5-Belegung, denn
er hat keine 36 PflichtbeitrÃ¤ge in den letzten fÃ¼nf Jahren vor Dezember 1989.
Nach Â§ 43, 44 SGB VI (in der bis zum 31.12.2000 geltenden Fassung) haben
Versicherte bis zur Vollendung des 65. Lebensjahrs Anspruch auf Rente wegen

                               4 / 8

https://dejure.org/gesetze/SGG/143.html
https://dejure.org/gesetze/SGG/144.html
https://dejure.org/gesetze/SGG/151.html
https://dejure.org/gesetze/SGB_VI/43.html
https://dejure.org/gesetze/SGB_VI/44.html


 

BerufsunfÃ¤higkeit, wenn sie 1. berufsunfÃ¤hig sind, 2. in den letzten fÃ¼nf Jahren
vor Eintritt der BerufsunfÃ¤higkeit drei Jahre PflichtbeitrÃ¤ge fÃ¼r eine versicherte
BeschÃ¤ftigung oder TÃ¤tigkeit haben und 3. vor Eintritt der BerufsunfÃ¤higkeit
(ErwerbsunfÃ¤higkeit) die allgemeine Wartezeit erfÃ¼llt haben. Â§ 38 Satz 2 ist
anzuwenden.

Absatz 2 bestimmt: "BerufsunfÃ¤hig sind Versicherte, deren ErwerbsfÃ¤higkeit
wegen Krankheit oder Behinderung auf weniger als die HÃ¤lfte derjenigen von
kÃ¶rperlich, geistig und seelisch gesunden Versicherten mit Ã¤hnlicher Ausbildung
und gleichwertigen Kenntnissen und FÃ¤higkeiten gesunken ist. Der Kreis der
TÃ¤tigkeiten, nach denen die ErwerbsfÃ¤higkeit von Versicherten zu beurteilen ist,
umfasst alle TÃ¤tigkeiten, die ihren KrÃ¤ften und FÃ¤higkeiten entsprechen und
ihnen unter BerÃ¼cksichtigung der Dauer und des Umfangs ihrer Ausbildung sowie
ihres bisherigen Berufs und der besonderen Anforderungen ihrer bisherigen
BerufstÃ¤tigkeit zugemutet werden kÃ¶nnen. Zumutbar ist stets eine TÃ¤tigkeit,
fÃ¼r die die Versicherten durch Leistung zur beruflichen Rehabilitation mit Erfolg
ausgebildet oder umgeschult worden sind. BerufsunfÃ¤hig ist nicht, wer eine
zumutbare TÃ¤tigkeit vollschichtig ausÃ¼ben kann; dabei ist die jeweilige
Arbeitsmarktlage nicht zu berÃ¼cksichtigen." ErwerbsunfÃ¤higkeit wurde in Â§ 44
Abs.2 in der bis 31.12.2000 geltenden Fassung definiert: "ErwerbsunfÃ¤hig sind
Versicherte, die wegen Krankheit oder Behinderung auf nicht absehbare Zeit
auÃ�erstande sind, eine ErwerbstÃ¤tigkeit in gewisser RegelmÃ¤Ã�igkeit
auszuÃ¼ben oder Arbeitsentgelt oder Arbeitseinkommen zu erzielen, das monatlich
630,00 Deutsche Mark Ã¼bersteigt; erwerbsunfÃ¤hig sind auch Versicherte nach Â§
1 Nr.2, die wegen Art oder Schwere der Behinderung nicht auf dem allgemeinen
Arbeitsmarkt tÃ¤tig sein kÃ¶nnen. ErwerbsunfÃ¤hig ist nicht, wer 1. eine
selbstÃ¤ndige TÃ¤tigkeit ausÃ¼bt oder 2. eine TÃ¤tigkeit vollschichtig ausÃ¼ben
kann; dabei ist die jeweilige Arbeitsmarktlage nicht zu berÃ¼cksichtigen."

Beim ersten Rentenantrag, dessen Datum mit September 1990 angegeben wurde,
wobei es mÃ¶glicherweise aber auch einen Rentenantrag in Jugoslawien im Juni
1989 gegeben hat, konnte nicht festgestellt werden, dass der KlÃ¤ger auf dem
allgemeinen Arbeitsmarkt weniger als acht Stunden tÃ¤tig sein kann. Die aus
Jugoslawien vorgelegten Unterlagen, besonders der Untersuchungsbericht vom
02.12.1990, geben an, dass der KlÃ¤ger noch Arbeiten ausfÃ¼hren kann, die keine
grÃ¶Ã�eren kÃ¶rperlichen Anstrengungen erfordern, bei denen er nicht
ausschlieÃ�lich stehen oder gehen muss oder in der HÃ¶he arbeiten muss. Andere
TÃ¤tigkeiten haben auch die jugoslawischen Ã�rzte 1990 noch fÃ¼r mÃ¶glich
gehalten. Es konnte im Rahmen des Verfahrens nicht geklÃ¤rt werden, ob der
KlÃ¤ger als Bauwerker bei der P. H. AG FacharbeitertÃ¤tigkeiten verrichtet hat, da
der Arbeitgeber keinerlei Unterlagen Ã¼ber den KlÃ¤ger auffinden konnte. Es
hÃ¤tte zur Feststellung der verrichteten Arbeiten und der tariflichen Einstufung
einer genauen Angabe des Betriebsteils und des BeschÃ¤ftigungsorts bedurft. Auch
die mitgesandten Unterlagen Ã¼ber die ArbeitsunfÃ¤higkeit haben offensichtlich
nicht ausgereicht, um eine Auskunft zu geben. Damit kann nicht festgestellt
werden, ob der KlÃ¤ger, der keinerlei Unterlagen Ã¼ber eine Berufsausbildung
vorlegen konnte, in der Bundesrepublik einem Facharbeiter gleichgestellt tariflich
gearbeitet hat und entlohnt wurde. Da der KlÃ¤ger aber fÃ¼r die Tatsachen
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beweispflichtig ist, auf die er seinen Anspruch stÃ¼tzt, hier also auf den Umstand,
dass er einem Facharbeiter vergleichbar gearbeitet hat und bezahlt wurde, geht die
Nichterweislichkeit dieser Tatsache zu seinen Lasten (Jens Meyer-Ladewig, Â§ 103
SGG Anm.19a). Bei fehlendem Nachweis eines Facharbeiterstatus ist davon
auszugehen, dass der KlÃ¤ger als ungelernter Arbeiter oder zumindest angelernter
Arbeiter im unteren Bereich auf alle TÃ¤tigkeiten des allgemeinen Arbeitsmarkts
verwiesen werden kann, die er gesundheitlich noch in der Lage ist, zu verrichten.

Damit steht aber fest, dass aufgrund der aus Jugoslawien Ã¼bersandten Unterlagen
bis zum Jahre 1989 und 1990 noch keine Erwerbsminderung auf dem allgemeinen
Arbeitsmarkt bestand, so dass der KlÃ¤ger zu diesem Zeitpunkt wie auch Dr.R.
bestÃ¤tigt hat, noch in der Lage war, vollschichtig Arbeiten im Sitzen zu verrichten.
Die aus der Sprunggelenksfraktur resultierende Gehbehinderung ist Folge des
Unfalls im Juli 1985. Bei vorwiegend sitzender TÃ¤tigkeit besteht keine wesentliche
Behinderung durch die Folgen dieser Fraktur. Die VerschleiÃ�verÃ¤nderungen an
der WirbelsÃ¤ule lÃ¶sen bei wirbelbelastenden TÃ¤tigkeiten Schmerzreaktionen
aus, so dass das Lastenbewegen und eine Zwangshaltung sowie gebÃ¼ckte
Arbeitsweise nicht mehr zumutbar sind. Allerdings hat Dr.R. Ã¼berzeugend
dargestellt und begrÃ¼ndet, dass leichte Arbeiten davon nicht ausgeschlossen sind
und eine zeitliche EinschrÃ¤nkung nicht begrÃ¼ndet werden kann. Auch die
Bronchitis schrÃ¤nkt die LeistungsfÃ¤higkeit des KlÃ¤gers nicht wesentlich ein.
Aufgrund der neurotischen Depression ist zwar die nervliche Belastbarkeit
eingeschrÃ¤nkt und Arbeiten unter Stressbelastung sowie unter Zeitdruck, im
Akkord und am FlieÃ�band oder Nachtarbeiten sind ausgeschlossen. Arbeiten unter
Beachtung dieser EinschrÃ¤nkungen sind jedoch zeitlich uneingeschrÃ¤nkt noch
mÃ¶glich. Insbesondere bis Februar 1989 bestand noch ein wesentlich besseres
LeistungsvermÃ¶gen, so dass fÃ¼r diesen Zeitraum keinerlei besondere
EinschrÃ¤nkungen gegeben waren. Das geschilderte AusmaÃ� der
GesundheitsstÃ¶rungen wird erst im Gutachten von Januar 1998 dokumentiert. Der
Bluthochdruck ist erst seit Dezember 1990 bekannt. Auch die degenerativen
WirbelsÃ¤ulenverÃ¤nderungen werden erst 1990 beschrieben, bewirkten damals
aber noch keine gravierende FunktionseinschrÃ¤nkung. Andere EinschrÃ¤nkungen,
wie die der Geh- und StehfÃ¤higkeit und der Arbeiten in groÃ�er HÃ¶he, waren bis
1989 beim KlÃ¤ger nicht gegeben. Dr.R. , ein erfahrener SachverstÃ¤ndiger in der
bayerischen Sozialgerichtsbarkeit, hat ausfÃ¼hrlich dargestellt, dass fÃ¼r einen
Zeitraum bis Januar 1998 nicht davon ausgegangen werden kann, dass der KlÃ¤ger
auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt nicht noch zumindest leichte Arbeiten
vollschichtig verrichten konnte. Erst im Januar 1998 ist eine
Befundverschlechterung nachzuweisen, die nur noch stundenweise TÃ¤tigkeiten
zulÃ¤sst. Somit steht durch das Gutachten der jugoslawischen Ã�rzte und die
Auswertung aller Unterlagen durch Dr.R. fest, dass der KlÃ¤ger zumindest bei seiner
ersten Antragstellung noch in der Lage war, vollschichtig tÃ¤tig zu sein und somit
weder berufs- noch erwerbsunfÃ¤hig im Sinne der deutschen Vorschriften der
damals geltenden Â§Â§ 1246, 1247 RVO bzw. der spÃ¤ter geltenden,
gleichlautenden Vorschriften Â§Â§ 43, 44 SGB VI (diese in der bis 31.12.2000
geltenden Fassung), erwerbsunfÃ¤hig oder berufsunfÃ¤hig war. Somit ist der Eintritt
der Minderung der ErwerbsfÃ¤higkeit erst im Januar 1998 nachgewiesen.
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Zu diesem Zeitpunkt erfÃ¼llte der KlÃ¤ger aber nicht mehr die sogenannte
3/5-Belegung, denn er hat in den letzten fÃ¼nf Jahren vor Eintritt des
Versicherungsfalls nur zwei Beitragsmonate zurÃ¼ckgelegt. Die Beklagte ist zu
Recht davon ausgegangen, dass der FÃ¼nfjahreszeitraum frÃ¼hestens bei
Antragstellung im September 1997 beginnt und der maÃ�gebliche Zeitraum daher
vom 24.09. 1992 bis 23.07.1997 reicht. In dieser Zeit hat der KlÃ¤ger aber nur zwei
Kalendermonate PflichtbeitrÃ¤ge entrichtet. Die vom KlÃ¤ger im Widerspruch
geltend gemachte Zeit des Sozialhilfebezugs hat zwar die versicherte TÃ¤tigkeit im
Juni 1993 unterbrochen. Doch selbst wenn man davon ausgeht, der KlÃ¤ger wÃ¤re
zu dieser Zeit bei einem deutschen Arbeitsamt arbeitslos gemeldet gewesen und
die Zeit kÃ¶nne deshalb nach Â§ 58 Abs.1 Ziffer 3 SGB VI als Anrechnungszeit
berÃ¼cksichtigt werden, so Ã¤nderte dies doch nichts daran, dass die
versicherungsrechtlichen Voraussetzungen nicht erfÃ¼llt sind, der maÃ�gebliche
Zeitraum wÃ¼rde sich dann zwar um 54 Monate verlÃ¤ngern, so dass der
FÃ¼nfjahreszeitraum bezogen auf den Eintritt der Erwerbsminderung im Januar
1998 dann im Juli 1988 beginnen wÃ¼rde, da aber auÃ�er den beiden BeitrÃ¤gen
im Mai und Juni 1993 der KlÃ¤ger den letzten Beitrag im Januar 1987 entrichtet hat,
sind auch in diesem Zeitraum ab Juli 1988 bis Januar 1998 keine 36
PflichtbeitrÃ¤ge, sondern nur zwei Monate BeitrÃ¤ge zurÃ¼ckgelegt worden. Es
verbleibt somit dabei, dass der KlÃ¤ger die versicherungsrechtlichen
Voraussetzungen bei Eintritt des Versicherungsfalls im Juni 1998 nicht erfÃ¼llt.

Er erfÃ¼llt aber auch nicht die Ã�bergangsvorschriften der Â§Â§ 240, 241 SGB VI,
denn die ErwerbsunfÃ¤higkeit trat war nicht vor dem 01.01.1984 ein. ZusÃ¤tzlich
fehlt es aber auch an einer Belegung aller Monate bis zum Eintritt der
Erwerbsminderung, die erforderlich wÃ¤re, durch die fehlenden BeitrÃ¤ge, bzw.
andere anwartschaftserhaltenden Zeiten von Dezember 1987 bis Mai 1993.
Insbesondere fÃ¼llt die behauptete Zeit des Sozialhilfebezugs nur einen Teil des
nicht belegten Zeitraums. Auch aus diesen Vorschriften kann der KlÃ¤ger somit
keinen Rentenanspruch ableiten. Aber auch die MÃ¶glichkeit einer Beitragszahlung
muss ausscheiden. Der KlÃ¤ger war bis 1987 in der Bundesrepublik beschÃ¤ftigt
bzw. bezog Leistungen der Krankenversicherung und der Arbeitslosenversicherung.
Es ist deshalb nicht zu erÃ¶rtern, dass er nicht darÃ¼ber aufgeklÃ¤rt war, dass ab
01.01.1984 fÃ¼r die Anwartschaftserhaltung die Leistung freiwilliger BeitrÃ¤ge
erforderlich gewesen wÃ¤re. Er ist somit nicht anders zu behandeln, wie jeder
deutsche Versicherte, der nach Auslaufen seines Anspruchs auf Krankengeld oder
Arbeitslosengeld oder Arbeitslosenhilfe sich ohne RÃ¼cksprache mit den
VersicherungstrÃ¤gern weder arbeitslos meldet noch freiwillige BeitrÃ¤ge bezahlt.
Wie der Senat wiederholt entschieden hat, liegen hier auch nicht die FÃ¤lle der
besonderen HÃ¤rte nach Â§ 197 Abs.3 SGB VI vor. Im Ã�brigen ist auch nicht
erkennbar, dass sich der KlÃ¤ger zum Zeitpunkt der Beendigung der
versicherungsrechtlichen BeschÃ¤ftigung bzw. des Arbeitslosengeldes um Beratung
oder Auskunft an einen VersicherungstrÃ¤ger gewandt hat. Auch im Rahmen eines
sozialrechtlichen Herstellungsanspruchs ist deshalb nicht an die MÃ¶glichkeit einer
Beitragsnachentrichtung zu denken.

Der KlÃ¤ger erfÃ¼llt somit aus keinem rechtlichen Gesichtspunkt die
Voraussetzungen fÃ¼r die RentengewÃ¤hrung von der Antragstellung im
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September 1997 bis zum Beginn der Altersrente am 01.04.2001.

Die Kostenentscheidung beruht auf den Â§Â§ 183, 193 SGG.

GrÃ¼nde, gemÃ¤Ã� Â§ 160 Abs.2 Ziffer 1 und 2 SGG die Revision zuzulassen, sind
nicht ersichtlich.

Erstellt am: 04.10.2003

Zuletzt verändert am: 22.12.2024
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